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(54) Siegelsystem

(57) Die Erfindung betrifft ein Siegelsystem mit einer
elektronischen Siegelschlaufe und einer Siegelsiche-
rung. Das erfindungsgemäße Siegelsystem beinhalted
eine zerstörungsfrei auftrennbare elektrische Verbin-
dung, bestehend aus einer elektrisch leitenden Siegel-
schlaufe, die an einem ersten Ende einen Stecker, und
an einem zweiten Ende eine passende Kupplung auf-
weist, so dass der Stecker in die Kupplung einsteckbar
ist, wobei der elektrische Kontakt hergestellt wird, und
das Siegelsystem weiterhin ein Kommunikationsmodul
zur Sendung eines Alarms an eine zentrale Kontrollstelle
aufweist, wobei die Siegelschlaufe mit dem Kommunika-
tionsmodul elektrisch verbunden ist. Bei einem Siegel-
bruch durch Öffnung der Kontaktstelle aus Stecker und
Kupplung oder einem gewaltsamen Auftrennen des elek-
trischen Leiters, wird der elektrische Kontakt unterbro-
chen und das mit der Siegelschlaufe elektrisch verbun-
dene Kommunikationsmodul kann nahezu zeitgleich mit
dem Siegelbruch eine Alarmmeldung an eine zentrale
Kontrollstelle senden. Von dort können weitere Maßnah-
men, wie eine Meldung an Sicherheitsbehörden vor Ort
zur Verfolgung der Verantwortlichen und Unterbinden
der unautorisierten Containeröffnung, oder Benachrich-
tigung von Absender und / oder Empfänger oder auch
der Versendung einer Ersatzlieferung, veranlasst wer-
den. Vorteilhafterweise ist das Kommunikationsmodul
ein GSM- oder Satellitenfunk-Modul. Eine geplante Con-
taineröffnung, beispielsweise auf dem Transportweg
durch Zollbehörden, löst zwar ebenfalls den Alarm aus,
Gegenmaßnahmen können aber unterbleiben, wenn die
zentrale Kontrollstelle die Information über die geplante
Containeröffnung besitzt. Diese Information kann bei-

spielsweise bereits im Vorfeld der Containerversendung
aus dem Transportplan bekannt sein. So ist beispiels-
weise bekannt, wann ein Container eine Zollkontrollstelle
erreicht. Eine Containeröffnung in diesem Zeitraum wird
also als autorisierte Öffnung erkannt. Die Information
kann aber auch durch eine beispielsweise telefonische
Anfrage der kontrollierenden Stelle wie beispielsweise
einer Zolldienststelle an die zentrale Kontrollstelle gelan-
gen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Siegelsystem mit einer
elektronischen Siegelschlaufe und einer Siegelsiche-
rung.
[0002] Der globale Transport von Gütern aller Art er-
folgt vielfach in Transportcontainern, die mittels See-
fracht, Luftfracht oder auf dem Landweg mittels Eisen-
bahn oder Lastkraftwagen transportiert werden. In der
Logistikbranche ist es bekannt, solche Container mit Sie-
geln zu versehen, so dass eine Öffnung des Containers
durch Unbefugte erkannt werden kann. Bei der Öffnung
des Containers wird das Siegel gebrochen. Dabei kann
es sich um ein rein mechanisches Siegel handeln, des-
sen Aufbrechen erst durch eine Kontrolle des Siegels,
beispielsweise am Bestimmungsort des Containers, er-
kannt wird. Ebenso ist es möglich, solche Siegel elektro-
nisch auszuführen. Bei Siegelbruch kann in diesem Fall
beispielsweise ein akustischer Alarm erfolgen, so dass
vor Ort anwesendes Wachpersonal zeitnah einschreiten
kann. Bekannte Siegel werden bei der Eröffnung zerstört.
Dadurch können sie nicht wiederverwendet werden.
Auch bei Öffnung durch autorisierte Stellen, wie bei-
spielsweise den Zoll, müssen die Siegel zerstört werden.
[0003] Die deutsche Offenlegungsschrift DE 297 21
802 U1 beschreibt ein variables, tragbares Schloss mit
Alarmanlage. Mit einem kleinen, mechanischen Schloss
mit variabler flacher Eisenkette ist ein Bewegungsmelder
und ein akustischer Alarmgeber in einem kleinen Kasten
verbunden. Als Energiequelle dient eine Batterie. Das
Schloss kann wahlweise mit Zahlencode oder Schlüssel
betätigt werden. Der Bewegungsmelder wird mit einer
Verzögerung von 5 Sekunden aktiviert. Das akustische
Warnsignal ist variabel. Zum Schutz des Objekts ist das
gesamte Schloss mit Kunststoff überzogen. Der akusti-
sche Alarm wird durch den Bewegungsmelder ausgelöst.
Bei der Öffnung des Schlosses wird das Schloss bewegt
und der Alarm wird verzögert ausgelöst. Durch die Ver-
zögerung kann der Alarm nach Schlossöffnung ausge-
schaltet werden, bevor er ertönt. Der Alarm wird aber
auch ausgelöst, wenn das Schloss nicht geöffnet wird,
sondern das gesamte Schloss, eventuell mit dem mit ihm
abgeschlossenen Gegenstand wie beispielsweise trans-
portable Sportartikel oder Reiseutensilien, bewegt wird.
Da in diesem Fall das Schloss nicht geöffnet wird, lässt
sich der Alarm nicht unterbinden. Somit ist dieses
Schloss nicht als Siegel für Container geeignet.
[0004] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 101
14 544 A1 ist ein Schloss mit Alarmanlage und Sender
mit Empfänger bekannt. Das Schloss ist zur Diebstahl-
sicherung für Zweiradfahrzeuge oder andere Gegen-
ständen, die vor Diebstahl bzw. Entwendung geschützt
werden sollen bzw. müssen, einsetzbar. Das Schloss ist
als Kabelschloss mit einem Alarmsystem ausgestattet,
welches einen akustischen Signalgeber besitzt, wie ei-
nen Lautsprecher oder eine Sirene, einen Sender mit
Empfänger, der ausgelöst wird, wenn man versucht, das
Alarmkabelschloss durch Zerschneiden oder auf andere

Weise zu durchtrennen, und einer Schlagsicherung, die
bei Schlag auf das Alarmkabelschloss den Sender mit
Empfänger und das Alarmsystem auslöst. Dabei besteht
das Schloss aus Stahl und enthält ein massives Schloss,
das nur mit einem passenden Schlüssel zu öffnen ist.
Bei der Öffnung oder Durchtrennung des Schlosses wird
ein elektrischer Kontakt unterbrochen, woraufhin der
Alarm ausgelöst wird.
[0005] Auch dieses Schloss ist nicht als Siegel für Con-
tainer geeignet, da sich ein Siegel für Container leicht
von autorisierten Stellen, die über den gesamten Trans-
portweg des Containers, der sich über die gesamte Welt
erstrecken kann, öffnen können lassen muss. Es wäre
sehr unwirtschaftlich und wenig praktikabel, alle diese
Stellen mit einem passenden Schlüssel für jedes Siegel
zu versorgen.
[0006] Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass ei-
ne zentrale Kontrollstelle die Information über eine Con-
taineröffnung zeitnah erhält, um beispielsweise Gegen-
maßnahmen ebenfalls zeitnah einleiten zu können. Zu
diesen Gegenmaßnahmen kann neben dem Einschrei-
ten vor Ort beispielsweise auch die Benachrichtigung von
Absender und / oder Empfänger ebenso gehören, wie
beispielsweise das sofortige Versenden einer Ersatzlie-
ferung. Dabei sind Fehlalarme zu vermeiden, da sie meh-
rere Nachteile zur Folge haben: Zum Einen werden un-
nötige Kosten durch eingeleitete, aber unnötige Maßnah-
men erzeugt. Die Auslastung der alarmempfangenden
Stelle wie beispielsweise einer zentralen Kontrollstelle
steigt, so dass eventuell Personal aufgestockt werden
muss. Werden aber keine Maßnahmen auf einen Alarm
eingeleitet, schwindet das Vertrauen in das System. Con-
taineröffnungen beispielsweise aus Neugier bleiben
ohne Sanktionen, woraufhin die Hemmschwelle für die
Öffnung weiterer Container sinkt.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Siegelsystem
anzugeben, dass sich wiederverwenden lässt, wobei es
bei Eröffnung einen Fernalarm zu einer zentralen Kon-
trollstelle auslösen kann.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des unabhängigen
Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Vorrichtung ergeben sich aus den Unteransprüchen 2 - 7.
[0009] Weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ver-
fahren zur Öffnungsüberwachung von Containern mit ei-
nem wiederverwendbaren Siegelsystem anzugeben.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens erge-
ben sich aus den Unteransprüchen 9 - 12.
[0011] Das erfindungsgemäße Siegelsystem beinhal-
ted eine zerstörungsfrei auftrennbare elektrische Verbin-
dung, bestehend aus einer elektrisch leitenden Siegel-
schlaufe, die an einem ersten Ende einen Stecker, und
an einem zweiten Ende eine passende Kupplung auf-
weist, so dass der Stecker in die Kupplung einsteckbar
ist, wobei der elektrische Kontakt hergestellt wird, und
das Siegelsystem weiterhin ein Kommunikationsmodul
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zur Sendung eines Alarms an eine zentrale Kontrollstelle
aufweist, wobei die Siegelschlaufe mit dem Kommunika-
tionsmodul elektrisch verbunden ist. Bei einem Siegel-
bruch durch Öffnung der Kontaktstelle aus Stecker und
Kupplung oder gewaltsamen Auftrennen des elektri-
schen Leiters wird der elektrische Kontakt unterbrochen
und das mit der Siegelschlaufe elektrisch verbundene
Kommunikationsmodul kann nahezu zeitgleich mit dem
Siegelbruch eine Alarmmeldung an eine zentrale Kon-
trollstelle senden. Von dort können weitere Maßnahmen,
wie eine Meldung an Sicherheitsbehörden vor Ort zur
Verfolgung der Verantwortlichen und Unterbinden der
unautorisierten Containeröffnung, oder Benachrichti-
gung von Absender und /oder Empfänger oder auch der
Versendung einer Ersatzlieferung, veranlasst werden.
Vorteilhafterweise ist das Kommunikationsmodul ein
GSM- oder Satellitenfunk-Modul. Eine geplante Contai-
neröffnung, beispielsweise auf dem Transportweg durch
Zollbehörden, löst zwar ebenfalls den Alarm aus, Gegen-
maßnahmen können aber unterbleiben, wenn die zen-
trale Kontrollstelle die Information über die geplante Con-
taineröffnung besitzt. Diese Information kann beispiels-
weise bereits im Vorfeld der Containerversendung aus
dem Transportplan bekannt sein. So ist beispielsweise
bekannt, wann ein Container eine Zollkontrollstelle er-
reicht. Eine Containeröffnung in diesem Zeitraum wird
also als autorisierte Öffnung erkannt. Es ist auch möglich,
dass die Alarmfunktion auf Basis von Geocodeinforma-
tionen automatisch deaktiviert wird. Dazu ist vorstellbar,
dass die Positionsdaten aller Zollstellen beziehungswei-
se aller Zollstellen, die auf dem geplanten Transportweg
des Transportbehältnisses liegen, in dem Siegelsystem
gespeichert sind. Sobald das Transportbehältnis mit dem
Siegelsystem in einen solchen gespeicherten Zollbe-
reich einfährt, kann beispielsweise der Öffnungsalarm
als Zollalarm heruntergestuft und entsprechend gekenn-
zeichnet werden. Die Information kann aber auch durch
eine beispielsweise telefonische Anfrage der kontrollie-
renden Stelle wie beispielsweise einer Zolldienststelle
an die zentrale Kontrollstelle gelangen
[0012] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist das Siegelsystem ein öffnenbares und wie-
derverschließbares Siegelsicherheitsschloss auf. Die-
ses Siegelsicherheitsschloss umfasst in einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform den mit der Kupplung zusammen-
gesteckten Stecker. Damit ist es nicht möglich, Stecker
und Kupplung zu trennen, ohne das Siegelsicherheits-
schloss zu öffnen. Eine zufällige Öffnung dieses Kon-
takts, beispielsweise durch rüttelnde Bewegungen wäh-
rend des Transports, ist somit ausgeschlossen.
[0013] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
das Siegelsicherheitsschloss ein Zahlenschloss auf. Da-
durch ist es möglich, dass autorisierte Stellen überall auf
der Welt das Schloss öffnen können, wenn sie den rich-
tigen Zahlencode kennen. Dieser kann beispielsweise
bei der zentralen Kontrollstelle erfragt werden. Dazu ist
es vorteilhaft, wenn die Telefonnummer dieser zentralen
Kontrollstelle außen auf das Siegelsicherheitsschloss

aufgedruckt wird. In einer anderen Ausführungsform ist
die Zahlenkombination außen auf das Siegelsicherheits-
schloss aufgedruckt. Damit kann zwar jeder, also auch
nicht autorisierte Personen, das Schloss öffnen. Die Sie-
gelschlaufe kann sich aber nicht zufällig und von alleine
öffnen. Da zeitnah ein Alarm ausgelöst wird, ist bekannt,
wann das Siegelsystem geöffnet wurde. Damit ist es in
den meisten Fällen möglich, die öffnende Person festzu-
stellen und im Nachhinein zur Verantwortung zu ziehen,
wenn die Öffnung nicht autorisiert war.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form besteht das Siegelsicherheitsschloss aus Kunst-
stoff. Damit ist es leicht zerstörbar und damit öffnenbar,
auch ohne dass die öffnende Person im Besitz des rich-
tigen Zahlencodes oder eines sonstigen Mittel zur zer-
störungsfreien Öffnung des Siegelsicherheitsschloss zu
sein braucht. Aus Kunststoff ist ein solches Schloss ko-
stengünstig herstellbar, so dass es keinen großen Ver-
lust darstellt, wenn ein solches Siegelsicherheitsschloss
zerstört wird.
[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Öffnungsüberwachung von Transportvorrichtungen mit
einem wiederverwendbaren Siegelsystem wird das Sie-
gelsystem auf der zu verfolgenden Transportvorrichtung
montiert, wobei die Siegelschlaufe durch zwei ortsfeste
Punkte an der Transportvorrichtung geführt wird, an-
schließend wird der Stecker am ersten Ende der Siegel-
schlaufe in die Kupplung am zweiten Ende der Siegel-
schlaufe gesteckt, so dass die beiden Enden der Siegel-
schlaufe elektrisch verbunden sind und das Siegelsy-
stem diese Verbindung an eine zentrale Kontrollstelle
übermittelt kann, und danach wird das Siegelsicherheits-
schloss um die Verbindungsstelle von Stecker und Kupp-
lung gelegt und verschlossen. Nachdem das Transport-
behältnis zu seinem Bestimmungsort transportiert wur-
de, wird das Siegelsicherheitsschloss geöffnet und die
Siegelschlaufe durch Auseinanderziehen von Stecker
und Kupplung geöffnet, damit die Transportvorrichtung
geöffnet und entladen werden kann. Bei einer Kontrolle
des Transportbehältnisses auf dem Transportweg durch
autorisierte Stellen kann das Siegelsicherheitsschloss
durch diese Stellen geöffnet werden, indem zunächst das
Siegelsicherheitsschloss geöffnet wird, um anschlie-
ßend die Siegelschlaufe durch Auseinanderziehen von
Stecker und Kupplung zu öffnen, so dass das Transport-
behältnis geöffnet und kontrolliert werden kann. Dabei
kann das Siegelsicherheitsschloss durch Zerstörung ge-
öffnet werden oder durch Einstellen des richtigen Zah-
lencodes an dem Zahlenschloss. Dazu kann die autori-
sierte Stelle bei der zentralen Kontrollstelle die richtige
Zahlenkombination beispielsweise telefonisch erfragen,
wenn die Telefonnummer dieser zentralen Kontrollstelle
beispielsweise dadurch, dass sie außen auf das Siegel-
sicherheitsschloss aufgedruckt ist, bekannt ist. In einer
weiteren Ausführungsform ist die richtige Zahlenkombi-
nation dadurch bekannt, dass sie selbst außen auf das
Siegelsicherheitsschloss aufgedruckt ist.
[0016] Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweck-

3 4 



EP 2 495 710 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen und der nachfolgenden Darstel-
lung bevorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Ab-
bildungen.
[0017] Von den Abbildungen zeigt:

Fig. 1 die Siegelschlaufe im geöffneten Zustand

Fig. 2 die Siegelschlaufe im geschlossenen Zustand

Fig. 3 die Siegelschlaufe im geschlossenen Zustand,
eingelegt in das geöffnete Siegelsicherheits-
schloss

Fig. 4 die Siegelschlaufe im geschlossenen Zustand,
eingelegt in das geschlossene Siegelsicher-
heitsschloss

[0018] Fig. 1 zeigt die Siegelschlaufe 10 im geöffneten
Zustand. An einem ersten Ende 11 der Siegelschlaufe
10 befindet sich ein Stecker 21. An einem zweiten Ende
12 der Siegelschlaufe 10 befindet sich eine Kupplung 22.
Stecker 21 und Kupplung 22 sind zusammensteckbar,
wobei sie im zusammengesteckten Zustand wie in Fig.
2 gezeigt die beiden Enden 11, 12 der Siegelschlaufe 10
auch elektrisch verbinden. Die Siegelschlaufe 10 selbst
weist einen elektrischen kabelförmigen Leiter auf, der mit
einer Ummantelung aus einem widerstandsfähigen Ma-
terial, wie beispielsweise Stahl, gegen mechanische Be-
schädigungen geschützt ist. Anders als im Stand der
Technik kann die Siegelschlaufe 50 sehr fest ausgeführt
sein, da sie nicht für Öffnungszwecke durchtrennbar sein
muss. Eine Öffnung der Siegelschlaufe 10 erfolgt statt-
dessen durch Auseinanderziehen von Stecker 21 und
Kupplung 22. Somit ist die erfindungsgemäße Siegel-
schlaufe 10 besser gegen mechanische Beschädigun-
gen geschützt. Elektrisch mit der Siegelschlaufe 10 ver-
bunden weist das Siegelsystem 1 ein Kommunikations-
modul 30 auf (nicht gezeigt). Dieses Kommunikations-
modul 30 kann mit einer zentralen Kontrollstelle 100 kom-
munizieren. So kann das Kommunikationsmodul 30 im
Falle, dass die Verbindung von Stecker 21 und Kupplung
22 getrennt wird, oder die Siegelschlaufe 10 an anderer
Stelle aufgetrennt wird, eine Alarmmeldung an die zen-
trale Kontrollstelle 100 senden. Dabei kann das Kommu-
nikationsmodul 30 beispielsweise ein GSM- oder Satel-
litenfunk-Modul sein. Für den Einsatz in der Hoflogistik
ist auch ein Kommunikationsmodul 30 vorstellbar, das
über die Möglichkeit einer Nahfunkverbindung, wie Wlan
oder andere 2.4 GHz-Verbindungen, verfügt.
[0019] Fig. 3 zeigt die Kupplungsstelle der Siegel-
schlaufe 10 im geschlossenen Zustand. Der mit der
Kupplung 22 verbundene Stecker 21 ist in das geöffnete
Siegelsicherheitsschloss 50 eingelegt. Das Siegelsi-
cherheitsschloss 50 weist in seinem Inneren die Nega-
tivform der verbundenen Stecker 21 und Kupplung 22
auf und ist durch eine Längsteilung in zwei Halbschalen
zweigeteilt. Die beiden Halbschalen sind über ein Glie-

derscharnier 52 beweglich miteinander verbunden, so
dass das Siegelsicherheitsschloss 50 geöffnet und ge-
schlossen werden kann. Weiterhin weist das Siegelsi-
cherheitsschloss 50 ein Zahlenschloss 51 auf, über das
es geöffnet werden kann. Ein Arretierungsbolzen 53 ist
in einer Halbschale angeordnet, während die andere
Halbschale eine korrespondierende Arretierungsbolzen-
aufnahme 54 aufweist, in die der Arretierungsbolzen 53
bei geschlossenem Siegelsicherheitsschloss 50 ein-
taucht.
[0020] Fig. 4 zeigt das Siegelsicherheitsschloss 50 im
geschlossenen Zustand mit eingelegter Siegelschlaufe
10. Stecker 21 und Kupplung 22 sind in dem geschlos-
senen Siegelsicherheitsschloss 50 verborgen und gegen
unbeabsichtigtes Öffnen geschützt. Fehlalarme durch
unbeabsichtigtes Öffnen der Siegelschlaufe 10 werden
vermieden. Die Öffnung des Siegelsicherheitsschlosses
50 erfolgt über die Einstellung des richtigen Zahlencodes
am Zahlenschloss 51 oder über Zerstörung des aus ei-
nem Kunststoffmaterial bestehenden Siegelsicherheits-
schlosses 50. Der Zahlencode für das Zahlenschloss 51
lässt sich telefonisch bei einer zentralen Stelle wie der
zentralen Kontrollstelle 100 erfragen. Dazu weist das
Siegelsicherheitsschloss einen Informationsbereich 55
auf seinem äußeren Umfang auf, auf den die Telefon-
nummer der Stelle beispielsweise durch Drucken aufge-
bracht ist, bei der der Zahlencode erfragt werden kann.
Alternativ kann auch der Zahlencode selbst aufgebracht
sein. Neben Aufdrucken können auch alle anderen ge-
eigneten Aufbringmethoden angewendet werden, bei-
spielsweise kann die Information auch vertieft oder er-
haben, beispielsweise mittels Gravur auf dem Siegelsi-
cherheitsschloss 50 selbst oder bei der Herstellung über
Gießverfahren auch durch Gravur in dem formgebenden
Werkzeug aufgebracht sein. Neben den Informationen
zum Zahlencode kann zusätzlich ein Warnhinweis auf-
gebracht sein, dass bei Öffnung der Siegelschlaufe 10
ein Alarm ausgelöst wird.
[0021] Das erfindungsgemäße Siegelsystem und das
Verfahren zur Öffnungsüberwachung wurden vorste-
hend für den Einsatz an Containern beschrieben. Dabei
ist es selbstverständlich, dass neben standardisierten
Containern, wie beispielsweise Schiffscontainern, das
erfindungsgemäße Siegelsystem für die Verwendung mit
allen geeigneten Transportvorrichtungen vorgesehen
werden kann. Ebenso ist die Nennung eines Zahlen-
schlosses nicht einschränkend zu verstehen. Es sind alle
Schlossvarianten geeignet, die sich durch Eingabe eines
beispielsweise telefonisch übermittelbaren Codes öffnen
lassen. Ebenfalls von der Erfindung umfasst ist die Mög-
lichkeit der Fernöffnung des Siegelsicherheitsschlosses
50 beispielsweise über das Kommunikationsmodul 30.
Daher ist die Verwendung des Werkstoffs Kunststoff für
das Siegelsicherheitsschloss 50 nicht zwingend. Unter
Verzicht auf die Möglichkeit, das Siegelsicherheits-
schloss 50 leicht zerstören zu können, sind auch robu-
stere Materialien wie Stahl oder Aluminium-Druckguss
als Werkstoff für das Siegelsicherheitsschloss 50 vor-
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stellbar.

Bezugszeichenliste:

[0022]

1 Siegelsystem

10 Siegelschlaufe

11 erstes Ende

12 zweites Ende

21 Stecker

22 Kupplung

30 Kommunikationsmodul

50 Siegelsicherheitsschloss

51 Zahlenschloss

52 Gliederscharnier

53 Arretierungsbolzen

54 Arretierungsbolzenaufnahme

55 Informationsfeld

100 zentrale Kontrollstelle

Patentansprüche

1. Siegelsystem (1), beinhaltend eine zerstörungsfrei
auftrennbare elektrische Verbindung,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Siegelsystem (1) eine elektrisch leitende
Siegelschlaufe (10) enthält, die an einem ersten En-
de (11) einen Stecker (21), und an einem zweiten
Ende (12) eine passende Kupplung (22) aufweist,
so dass der Stecker (21) in die Kupplung (22) ein-
steckbar ist, wobei der elektrische Kontakt herge-
stellt wird, und das Siegelsystem (1) weiterhin ein
Kommunikationsmodul (30) zur Sendung eines
Alarms an eine zentrale Kontrollstelle (100) aufweist,
wobei die Siegelschlaufe (10) mit dem Kommunika-
tionsmodul (30) elektrisch verbunden ist.

2. Siegelsystem (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Siegelsystem weiterhin ein öffnenbares
und wiederverschließbares Siegelsicherheits-
schloss (50) aufweist.

3. Siegelsystem (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Siegelsicherheitsschloss (50) den Stecker
(21) und die Kupplung (22) umfassen kann, wenn
Stecker (21) und Kupplung (22) zusammengesteckt
sind.

4. Siegelsystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kommunikationsmodul (30) ein GSM-Mo-
dul ist.

5. Siegelsystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das das Kommunikationsmodul (30) ein Satel-
litenfunk-Modul ist.

6. Siegelsystem (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Siegelsicherheitsschloss (50) ein Zahlen-
schloss (51) aufweist.

7. Siegelsystem (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Siegelsicherheitsschloss (50) aus Kunst-
stoff besteht.

8. Verfahren zur Öffnungsüberwachung von Trans-
portvorrichtungen mit einem wiederverwendbaren
Siegelsystem (1),
dadurch gekennzeichnet,
dass
das Siegelsystem (1) auf der zu verfolgenden Trans-
portvorrichtung montiert wird, wobei die Siegel-
schlaufe (10) durch zwei ortsfeste Punkte an der
Transportvorrichtung geführt wird,
der Stecker (21) am ersten Ende (11) der Siegel-
schlaufe (10) in die Kupplung (22) am zweiten Ende
(12) der Siegelschlaufe (10) gesteckt wird,
das Siegelsystem (1) diese Verbindung an eine zen-
trale Kontrollstelle (100) übermittelt,
das Siegelsicherheitsschloss (50) um die Verbin-
dungsstelle von Stecker (21) und Kupplung (22) ge-
legt und verschlossen wird,
das Transportbehältnis zu seinem Bestimmungsort
transportiert wird, und
am Bestimmungsort das Siegelsicherheitsschloss
(50) geöffnet und die Siegelschlaufe (10) durch Aus-
einanderziehen von Stecker (21) und Kupplung (22)
geöffnet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einer Kontrolle des Transportbehältnisses
auf dem Transportweg durch autorisierte Stellen das
Siegelsicherheitsschloss (50) durch diese Stellen
geöffnet wird, um anschließend die Siegelschlaufe
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(10) durch Auseinanderziehen von Stecker (21) und
Kupplung (22) zu öffnen, so dass das Transportbe-
hältnis geöffnet und kontrolliert werden kann.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die autorisierte Stelle das Siegelsicherheits-
schloss (50) durch Zerstörung öffnet.

11. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf das Siegelsicherheitsschloss (50), das ein
Zahlenschloss (51) aufweist, die Telefonnummer
der zentralen Kontrollstelle (100) aufgedruckt wird,
unter der die Zahlenkombination des Zahlenschlos-
ses (51) erfragt und anschließend das Siegelsicher-
heitsschloss (50) durch Einstellen der richtigen Zah-
lenkombination am Zahlenschloss (51) geöffnet wer-
den kann.

12. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zahlenkombination zur Öffnung des ein
Zahlenschloss (51) aufweisenden Siegelsicher-
heitsschlosses (50), auf das Siegelsicherheits-
schloss (50) aufgedruckt wird, so dass das Siegel-
sicherheitsschloss (50) durch Einstellen der richti-
gen Zahlenkombination am Zahlenschloss (51) ge-
öffnet werden kann.
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